
Stadtgemeinde Traiskirchen 
Bezirk: Baden 
Land: NÖ 
 
 

P R O T O K O L L   Nr. 4  

 
über die Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Traiskirchen, welche am Freitag, dem 
16.12.2022 um 15:00 Uhr im Gemeinderatssaal der Stadtgemeinde Traiskirchen stattfand: 
 
 
anwesend: Bgm. Andreas Babler, MSc. als Vorsitzender 
 
Vizebürgermeister: Franz Gartner 
 
die Stadträtinnen: Erich Pinker, DI Sandra Akranidis-Knotzer, Mag. Norbert Ciperle, Markus Tod, 

Manuela Rommer-Sauerzapf, Johannes Herbst, Erwin Mücke, Franz 
Muttenthaler, Clemens Zinnbauer, RgR Maximilian Aigner und Anton Lojowski 

 
die Gemeinderätinnen: Stefan Magloth, Karin Blum, Dipl.Päd. Alexandra Kropf, MEd, Hildegard 

Mayer, Erich Kroboth, Josef Riesner, Sabrina Divoky, Fruzsina Lazar (kommt um 
15:20 Uhr und geht um 16:18 Uhr), Robert Eichinger, Mathias Kohl, Christa 
Majnek, Robert Konorsa, Doris Gruber, Ruth Siman, Eva Hülsner, Doris Artwohl, 
Bmst.Ing. Sebastian Makoschitz-Weinreich, Michael Fischer, Gisela Vitek und 
Ing. Mag. Attila János 

 
Schriftführung: Mag. Dr. Alfons Klebl und Silvia Nemeth 
 
entschuldigt:  GRin Tamara Pichler, GR HR Mag.Dr. Martin Paar, GR Günter Heil und Thomas 

Felbermayer 
 
 
 

T a g e s o r d n u n g: 
(liegt bei) 

 
 
Der Bürgermeister begrüßt die erschienenen Stadt- und Gemeinderäte und stellt die Beschluss-
fähigkeit fest. 
 
Die ordnungsgemäße Einladung aller Mitglieder des Gemeinderates ist durch die Einladungskur-
rende bzw. das e-mailjournal ausgewiesen. 
 
Der Bürgermeister informiert, dass STR Tod für die entschuldigte GRin Pichler TOP 23. 

Subventionen c. Zinsenzuschuss übernimmt. 

 

Darüber hinaus wird TOP 12 zurückgestellt.  
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Der Bürgermeister teilt mit, dass folgende Dringlichkeitsanträge eingelangt sind, wobei allesamt 
jedem Gemeinderat vorliegen: 
 
1. Förderung für Hundeabgabe bei Hunden aus dem Tierschutzhaus 

 
eingebracht von Bgm. Babler, MSc, GRin Lazar und STR Tod 
 
Die Dringlichkeit des Antrages wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   anerkannt und der 
Antrag als Punkt 31 in die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung aufgenommen. 
 
 

2. Teuerungsausgleich für Freiwillige Feuerwehren 
 
eingebracht von Bgm. Babler, MSc 
 
Die Dringlichkeit des Antrages wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   anerkannt und der 
Antrag als Punkt 32  in die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung aufgenommen. 
 
 

 
TOP 1 Bericht des Bürgermeister 
 
1. Der Einwohnerstand beträgt per  30.11.2022 21.059 Personen. 

 
2. Die Abrechnung der Ertragsanteile für Oktober 2022 weist folgende Beträge auf: Einnah-

men: € 2.405.015,64 davon werden einbehalten: NÖKAS-Umlage: € 505.945,00, Kinder- und 

Jugendhilfeumlage: € 59.274,00, Jugendwohlfahrtsumlage Jahresabrechnung: €4.362,76 

Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft: € 310.648,00,-- Sozialhilfeumlage Endabrechnung: 

€ 22.868,37 und Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindenbeitrag: € 42.108,65. Somit verbleibt für die 

Stadtgemeinde Traiskirchen ein Betrag von  

 
€ 1.439.742,71. 

 
 
3. Die Abrechnung der Ertragsanteile für November 2022 weist folgende Beträge auf: Einnah-

men: € 2.091.768,09 davon werden einbehalten: NÖKAS-Umlage: € 505.945,00, Kinder- und 

Jugendhilfeumlage: € 59.274,00, und Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft: € 310.648,00,-- So-

mit verbleibt für die Stadtgemeinde Traiskirchen ein Betrag von  

 
€ 1.215.901,09. 

 
 
4. Die Abrechnung der Ertragsanteile für Dezember 2022 weist folgende Beträge auf: Einnah-

men: € 2.010.257,79 davon werden einbehalten: NÖKAS-Umlage: € 505.945,00, Kinder- und 

Jugendhilfeumlage: € 59.274,00 und Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft: € 310.648,00,-- 

Somit verbleibt für die Stadtgemeinde Traiskirchen ein Betrag von  

 
€ 1.134.390,79. 
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5. Der Tagesabschluss der Buchhaltung der Stadtgemeinde Traiskirchen vom 31.10.2022 

zeigt folgende Salden bei den Zahlwegen: 

 

 
 

Das Sachbuch stimmt mit den Zahlwegen überein. 
 
 
 
6. Der Tagesabschluss der Buchhaltung der Stadtgemeinde Traiskirchen vom 30.11.2022 

zeigt folgende Salden bei den Zahlwegen: 

 

Zahlwege Stadtgem. Traiskirchen 31.10.22

Bar 2 984,85

WNSPK Trk.Kto. 133 2 301 196,68

WNSPK Trk.Kto. 1339 22 677,59

WNSPK Trk.Kto. 1800 16 323,82

WNSPK Trk.Kto. 140307 6 403,98

WNSPK Trk.Kto. 55810 35 212,93

SPK Baden Kto.44303 6 124 044,99

Summe Bar/Girokonten 8 508 844,84

WNSPK Trk.RL-Kto. 2000150629 1 401 894,41

WNSPK Trk.RL-Kto. 3001812209 27 590,73

SPK Baden.RL-Kto. 1000064731 8 035 641,38

Summe Rücklagenkonten 9 465 126,52

Gesamtsumme Zahlwege 17 973 971,36
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Das Sachbuch stimmt mit den Zahlwegen überein. 
 
 
Der Bericht des Bürgermeisters wird vom Gemeinderat  e i n s t i m m i g   zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
TOP 2 Berichte des Prüfungsausschusses 
 
Referentin: GRin Vitek 

 
Die Referentin verliest die im Anhang befindlichen Berichte des Prüfungsausschusses vom 
11.10.2022 und vom 22.11.2022.  
 
Die Berichte des Prüfungsausschusses werden vom Gemeinderat  e i n s t i m m i g   zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
TOP 3 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2022 
 
Referent: Bgm. Babler, MSc 
 
Der 1. Nachtragsvoranschlag (NTVA) für das Haushaltsjahr 2022 lag vom 18.11.2022 bis 
einschließlich 5.12.2022 zur allgemeinen Einsichtnahme auf und wurde allen Fraktionen 
übermittelt. Es langten keine Stellungnahmen ein. 
 

Zahlwege Stadtgem. Traiskirchen 30.11.22

Bar 1 509,75

WNSPK Trk.Kto. 133 7 472 347,21

WNSPK Trk.Kto. 1339 25 347,59

WNSPK Trk.Kto. 1800 18 833,82

WNSPK Trk.Kto. 140307 5 333,98

WNSPK Trk.Kto. 55810 36 944,93

SPK Baden Kto.44303 6 163 181,88

Summe Bar/Girokonten 13 723 499,16

WNSPK Trk.RL-Kto. 2000150629 1 401 894,41

WNSPK Trk.RL-Kto. 3001812209 27 590,73

SPK Baden.RL-Kto. 1000064731 8 035 641,38

Summe Rücklagenkonten 9 465 126,52

Gesamtsumme Zahlwege 23 188 625,68
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Die Zusammenfassung der Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen ergeben folgende 
positive Summen (Nettoergebnis und Veränderung der liquiden Mittel): 
 

 
 
Neben den operativen Ausgaben (Finanzierungs-VA) in Höhe von rund € 46,8 Mio. sind im 
1. NTVA 2022 Investitionen mit rund € 12,6 Mio. vorgesehen. 
 
Gleichzeitig mit dem 1. NTVA 2022 ist nach Prüfung allfälliger schriftlicher Stellungnahmen gem. 
§ 73 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung der Investitionsnachweis, der Gesamtbetrag der Darlehen 
(Zugänge) und der Dienstpostenplan 2022 vom Gemeinderat zu beschließen. 
 
Bei den Abgaben, Hebesätzen und Entgelten tritt gegenüber den am 17.12.2021 vom 
Gemeinderat beschlossenen Beträgen keine Änderung ein. 
 
Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung der Investitionen im Haushaltsjahr 2022 
bestimmt sind (Zugänge), beträgt € 3,400.000,--. 
 
Bei der Besetzung von Dienstposten der Stadtgemeinde Traiskirchen, ihrer Einrichtungen und 
Betriebe, tritt gegenüber dem am 17.12.2021 vom Gemeinderat beschlossenen Stellenplan keine 
Änderung ein. 
 
Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2022, der Investitionsnachweis, der 
Gesamtbetrag der Darlehen (Zugänge) und der Dienstpostenplan (unverändert) werden vom 
Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen. 
 
 
 
TOP 4 Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 
 
Referent: Bgm. Babler, MSc 
 
Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 lag vom 18.11.2022 bis einschließlich 5.12.2022 zur 
allgemeinen Einsichtnahme auf und wurde allen Fraktionen übermittelt. Es langten zwar keine 
Stellungnahmen ein, jedoch neu berechnete Voranschlagsdaten des Amtes der NÖ 
Landesregierung. Diese Werte, die die Ertragsanteile, die Kinder- und Jugendhilfe-Umlage, den 
NÖKAS und die Sozialhilfe-Umlage betreffen, wurden in den Voranschlag 2023 eingearbeitet und 
haben die Salden des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages um € 800.000,-- verbessert. 
Dieser adaptierte Entwurf des Voranschlages 2023 wurde ebenfalls allen Fraktionen übermittelt. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Eckdaten aus dem Voranschlag 2023 präsentiert. 
 
Als zuständiger Finanzreferent hat der Bürgermeister den Voranschlag 2023 mit den 
MitarbeiterInnen der Finanzverwaltung, den zuständigen Ausschussvorsitzenden und in 
einzelnen Gesprächen mit Verantwortlichen anderer Institutionen wieder so realistisch wie 

Ergebnisvoranschlag: Finanzierungsvoranschlag:

Erträge:* 55 484 300 Einzahlungen: 64 095 500

Aufwendungen:* 52 618 800 Auszahlungen: 63 554 000

Saldo 2 865 500 Saldo 541 500

*samt Haushaltsrücklagen
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möglich und damit in Zeiten übermäßig steigender Kosten ein Budget für weitere gesicherte 
zukünftige Jahre in unserer Stadt erstellt. 
 
Der Voranschlag wurde nach den Regelungen der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung (kurz VRV) 2015 erstellt, also der Darstellung mit den 
Komponenten Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag. Die Zusammenfassung der in den 
beiden Voranschlägen festgesetzten Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen ergeben 
folgende Summen (Nettoergebnis und Veränderung der liquiden Mittel): 
 

 
 
Der Schuldenstand wird aufgrund notwendiger Instandsetzungsarbeiten und 
Investitionsvorhaben, vor allem bei Kinderbetreuungseinrichtungen und dem Feuerwehrwesen 
und bei ökologisch nachhaltigen Projekten und erneuerbaren Energien, per 31.12.2023 bei rund 
€ 43,5 Mio. liegen. Damit wurde in den letzten 10 Jahren rund ein Drittel der Schulden abgebaut. 
 
Über die geförderten Darlehen erhalten wir im Jahr 2023 Zinsenzuschüsse in einer Höhe von 
insgesamt rund € 650.000,-- der tatsächliche Zinsenaufwand beläuft sich auf ca. € 850.000,--. 
Durch den hohen Anteil an fix verzinsten Darlehen sind wir auch mittelfristig gegen weitere 
Zinssteigerungen abgesichert. Für jede/n TraiskirchnerIn ergibt sich umgerechnet ein 6-faches 
Pro-Kopf-Vermögen zur Pro-Kopf-Verschuldung. Die Rücklagen der Stadt werden 2023 bei 
über € 8,1 Mio. gehalten. 
 
Neben dem operativen Budget samt Tilgungen (Finanzierungs-VA) in Höhe von rund 
€ 52,5 Mio. sind im VA 2022 Investitionen von über € 19,5 Mio. vorgesehen. 
 
Der Mittelfristige Finanzplan 2024 – 2027 wurde aufgrund derzeitig vorliegender 
Prognosedaten (BMF, WiFO und IHS) und Vorgaben der NÖ Landesregierung erstellt. Sowohl 
das Nettoergebnis, als auch der Nettofinanzierungssaldo ergeben weiter positive Werte, der 
Schuldenstand wird jährlich um durchschnittlich € 1 Mio. verringert und die Investitionen liegen 
in Summe bei über € 24 Mio. 
 
Der Voranschlag 2023 umfasst alle Bestandteile und Anlagen gemäß VRV 2015. Eine erweiterte 
Nutzungsdauertabelle ist nicht Bestandteil, da keine abgeänderten Nutzungsdauern festgelegt 
werden. Der Voranschlag 2023 umfasst ebenfalls alle Beilagen gemäß 
NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖGHVO).  
 
Gleichzeitig mit dem Voranschlag 2023 ist nach Prüfung allfälliger schriftlicher Stellungnahmen 
gem. § 73 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung der Investitionsnachweis, der Gesamtbetrag der 
Darlehen (Zugänge) mit € 8,150.000,-- und der Dienstpostenplan 2023 vom Gemeinderat zu 
beschließen. 
 
 
Der Bürgermeister beantwortet die schriftliche Anfrage von GR Mag. János. 

Ergebnisvoranschlag: Finanzierungsvoranschlag:

Erträge:* 57 798 600 Einzahlungen: 71 602 000

Aufwendungen:* 54 827 300 Auszahlungen: 71 944 300

Saldo 2 971 300 Saldo -342 300

*samt Haushaltsrücklagen
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Wortmeldungen: GR Mag. János, STR Lojowski und in Beantwortung der Bürgermeister 
 
Der Voranschlag 2023, der Investitionsnachweis, der Gesamtbetrag der Darlehen (Zugänge) und 
der Dienstpostenplan 2023 werden vom Gemeinderat   g e g e n    die   S t i m m e   des 
GR Mag. János beschlossen.  
 
 
 
TOP 5 Bestandverträge Fischereiverein Traiskirchen 
 
Referent: STR Muttenthaler  
 
a. Teich Traiskirchen, Industriestraße 

 
Der Bestandvertrag betreffend den Teich Industriestraße mit den Grundstücken 298/2, 298/1, 
KG Traiskirchen und 3266/1, KG Mdf., zwischen der Stadtgemeinde Traiskirchen und dem 
Fischereiverein Traiskirchen läuft mit 31.12.2022 aus und soll dieser erneut um weitere 
10 Jahre verlängert werden. Der Bestandszins beträgt derzeit  
 

€ 175,00 exkl. allfälliger Steuern 
 
pro Jahr indexgesichert mit einem Ausgangswert Oktober 2022.  
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 

b. Teich Oeynhausen 
 

Der Bestandvertrag betreffend den Teich in Oeynhausen Grdst. 84/1, KG Oeynhausen im 

Gesamtausmaß von 74.384 m² zwischen der Stadtgemeinde Traiskirchen und dem Fische-

reiverein Traiskirchen läuft mit 31.12.2022 aus. Deshalb soll ein neuer Bestandvertrag abge-

schlossen werden. Als Bestandsdauer sollen 5 Jahre und ein Pauschalbestandszins in Höhe 

von  

€ 11.000,-- exkl. allfälliger Steuern 

 

pro Jahr vereinbart werden.  

 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  

 
 
 

TOP 6 Fa. Strabag Bau GmbH – Verlängerung des Mietvertrags 
 
Referent: STR Muttenthaler  
 
Der Mietvertrag zwischen der Stadtgemeinde Traiskirchen und der Fa. Strabag Bau GmbH, 
Jochäckergasse 8, 2512 Oeynhausen betreffend das Grdst. 1242/5, KG Tribuswinkel, im 
Gesamtausmaß von 3.313 m² läuft mit 31.12.2022 aus. Deshalb soll dieser um weitere 5 Jahre 
verlängert werden. Der Mietzins beträgt € 0,49/m², somit insgesamt  
 

€ 1.623,37 exkl. USt. pro Monat 
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und wird wertgesichert vereinbart.  
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 7 Mietvertrag Daniela Pfeiffer 
 
Referent: STR Muttenthaler  
 
Zwischen Herrn Robert Pfeiffer und der Stadtgemeinde Traiskirchen bestand jahrzehntelang ein 
mündlicher Nutzungsvertrag hinsichtlich der Grundstücke 3/7 (181 m²) und 3158/7 (34 m²), 
KG Trk., zu einem sehr geringen Nutzungsentgelt. Darüber hinaus wurde von ihm bzw. seiner 
Familie ein ca. 92 m² und ein ca. 121 m² großer Teilbereich der Straßenparzelle 3158/1 mit-
benützt.  
Nunmehr ist Herr Pfeiffer verstorben und möchte Frau Daniela Pfeiffer die Grundstücke wei-
termieten. 
Es soll daher ein Mietvertrag füll alle Grundstücke und Teilgrundstücke auf unbestimmte Zeit 
zischen Frau Daniela Pfeiffer, geb. 16.7.1989, 2514 Traiskirchen, Schreberweg 1 und der 
Stadtgemeinde Traiskirchen zu den derzeit gültigen Mietkonditionen für Gartennutzung, also 
€ 0,47 pro Quadratmeter und Jahr, abgeschlossen werden. Der jährliche Mietzins beträgt daher 
für insgesamt 428 m²  

€ 201,16 exkl. allfälliger Steuern 
 
indexgesichert. 
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 8 Antiteuerungsmaßnahmen betreffend „Mittagessen in Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen der Stadt“ sowie „Nachmittagsbetreuung in den 

städtischen Kindergärten“ - Förderrichtlinie 

 
Referent: Bgm. Babler, MSc  
 

Förderrichtlinie 
für die Antiteuerungsmaßnahmen 

der Stadtgemeinde Traiskirchen in den Bereichen 
„Mittagessen in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen der Stadt“ 

sowie „Nachmittagsbetreuung in den städtischen Kindergärten“ 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Traiskirchen hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2022 
nachstehende konkrete Förderrichtlinie für die in der Gemeinderatssitzung am 28. September 
2022 beschlossenen Antiteuerungsmaßnahmen in den Bereichen „Mittagessen in den Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen der Stadt“ sowie „Nachmittagsbetreuung in den städtischen 
Kindergärten“ beschlossen: 
 
 
1. Ziel der Förderungen 
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Ziel der Förderungen ist es, der derzeit massiven Teuerung entgegenzuwirken und insbesondere 
einkommensschwächere Haushalte mit Kindern zu unterstützen. 
 
2. Gegenstand der Förderungen 
gefördert werden 
 
a.)die Kosten für das Mittagessen in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen der 
Stadtgemeinde Traiskirchen („Mittagessensförderung“) sowie 
b.)die Kosten für die Betreuung von Kindern in den öffentlichen Kindergärten im Gemeindegebiet 
der Stadtgemeinde Traiskirchen in der Zeit vor 07.00 Uhr und nach 13.00 Uhr 
(„Nachmittagsbetreuungsförderung“). 
 
3. Anspruchsberechtigung 
Voraussetzungen für die Anspruchsberechtigung sind, dass 
 
- das Kind/die Kinder, auf das/die sich der Antrag bezieht, sowie (zumindest) der 

antragstellende Elternteil/Erziehungsberechtigte seit mindestens drei Monaten seinen 

Hauptwohnsitz in Traiskirchen hat (Anmerkung: Stichtag ist der Tag der Antragstellung), 

- das Kind/die Kinder, auf das/die sich der Antrag bezieht, eine Bildungs- und 

Betreuungseinrichtung der Stadtgemeinde Traiskirchen besucht/besuchen (= städtische 

Einrichtung) und 

- die im Folgenden (Punkte 4. bis 6.) dargelegten finanziellen Kriterien erfüllt werden. 

 
4. Höhe der Förderungen 
4.1. Bezugskategorien 
Je nach Höhe des gewichteten monatlichen Netto-Haushalts-Einkommens (siehe Punkt 5.) 
werden die Haushalte einer bestimmten Bezugskategorie zugeordnet, wobei die Höhe der 
Förderungen je nach Kategorie variiert. 
 
Die Bezugskategorien stellen sich dar wie folgt: 
 
Kategorie gewichtetes monatliches  Netto-Haushalts-Einkommen 

 
- Kategorie „A“ maximal  € 1.100,00 

- Kategorie „B“ 1.100,01 bis maximal  € 1.210,00 

- Kategorie „C“ 1.210,01 bis maximal  € 1.265,00 

- nicht im BezieherInnenkreis über € 1.265,00 

 
4.2. Mittagessensförderung 
Die Kosten des Mittagessens in den Bildungs- und Betreuungseinrichtung der Stadtgemeinde 
Traiskirchen reduzieren sich durch die gegenständliche Förderung 
 
- für Kinder aus Haushalten der Kategorie „A“ um 100 % (= kostenlos) 

- für Kinder aus Haushalten der Kategorie „B“ um 50 % 

- für Kinder aus Haushalten der Kategorie „C“ um 25 % 

 
4.3. Nachmittagsbetreuungsförderung 



10 

Für Kinder aus Haushalten, die der Kategorie „A“ angehören, reduzieren sich die Kosten der 
Betreuung in den öffentlichen Kindergärten im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Traiskirchen 
in der Zeit vor 07.00 Uhr und nach 13.00 Uhr durch die gegenständliche Förderung – pro Kind – 
wie folgt: 
 
benötigte Betreuungszeit (pro Monat) 

- bis inkl. 20 Stunden kostenlos 

- 21 bis inkl. 40 Stunden € 20,00/Monat 

- 41 bis inkl. 60 Stunden € 40,00/Monat 

- mehr als 61 Stunden € 50,00/Monat 

- von 17.00 bis 18.00 Uhr € 25,00/Monat 

 
5. gewichtetes monatliches Netto-Haushalts-Einkommen 
Basis für die Zuordnung eines Haushalts zu einer bestimmten Bezugskategorie stellt das 
gewichtete monatliche Netto-Haushalts-Einkommen dar. 
 
Das gewichtete monatliche Netto-Haushalts-Einkommen errechnet sich, indem das gesamte 
anrechenbare monatliche Netto-Haushalts-Einkommen (siehe Punkt 6.) durch den 
Gesamtgewichtungsfaktor des Haushalts dividiert wird. Der Gesamtgewichtungsfaktor eines 
Haushalts ergibt sich durch die Addition der Gewichtungsfaktoren der einzelnen 
Haushaltsmitglieder. 
 
Dabei werden nachstehende Gewichtungsfaktoren zugrunde gelegt: 
 
Haushaltsmitglieder Gewichtungsfaktor 
 
erster Erwachsener 1,0 
jeder weitere Erwachsene 
(ab 14 Jahren) + 0,5 
jedes Kind (unter 14 Jahren) + 0,3 
 
6. monatliches Netto-Haushalts-Einkommen 
Zum anrechenbaren monatlichen Netto-Haushalts-Einkommen zählen das Einkommen/die 
Einkünfte (abzüglich allenfalls zu bezahlender Alimente) aller in diesem Haushalt gemeldeten 
Haushaltsmitglieder, dies einschließlich erhaltener Alimente, Waisenpension, 
Kinderbetreuungsgeld, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, usw. 
 
Dabei gilt in Bezug auf das Einkommen/die Einkünfte insbesondere: 
 

• Bei unselbständig Erwerbstätigen ist das Nettomonatseinkommen (= Einkommen gemäß 

§ 2 Abs. 3 EStG 1988 abzüglich Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer) ohne 

Familienbeihilfe heranzuziehen. 

• Für die Berechnung der Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft sind als monatliche 

Einkünfte 4,16 % des Einheitswertes laut letztem Einheitswertbescheid heranzuziehen. 

• Bei Pacht und Miete sind die Einkünfte des letzten Jahres durch 14 zu dividieren, um die 

monatlichen Einkünfte zu erhalten. 

• Bei Selbständigen sind die jährlichen Einkünfte des letzten Einkommenssteuerbescheides 

durch 14 zu dividieren, um die monatlichen Einkünfte zu erhalten. 
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• Bei Einkünften, die lediglich 12-mal jährlich zur Auszahlung gelangen (z.B. Leistungen nach 

dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, Kinderbetreuungsgeld, usw.) ist die 

Jahresgesamtsumme durch 14 zu dividieren. 

 
Nicht als anrechenbare Einkünfte gelten jedenfalls: 
 
- Familienbeihilfe, Schüler- oder Studienbeihilfen und Stipendien 

- Kinderzuschüsse nach den Sozialversicherungsgesetzen 

- Ausgedingeleistungen 

- Einkünfte wegen der besonderen körperlichen Verfassung des/der AntragstellerIn 

(z.B. Pflegegeld, Blindenbeihilfe, usw.) 

- Lehrlingsentschädigung, Kilometergeld, Reisegebühren, Taggelder für Präsenz- und 

Zivildiener 

- NÖ Wohnbeihilfen und NÖ Wohnzuschüsse 

- Kriegsopfer- und Versehrtenrenten 

 
7. Antragstellung 
7.1. 
Ein Antrag auf (eine) Förderung/en im Sinne des Punktes 2. ist mittels unterfertigtem 
Antragsformular (Anmerkung: erhältlich beim Bürgerservice und zum Download auf der Website 
der Stadtgemeinde Traiskirchen) zu stellen und gemeinsam mit den erforderlichen Unterlagen 
bei der Abteilung Soziales des Stadtamtes Traiskirchen einzureichen. 
 
Bei der Antragstellung ist die Höhe der Einkünfte/der Einkommen im Sinne des Punktes 6. durch 
geeignete Unterlagen, die eine entsprechende Berechnung ermöglichen, nachzuweisen 
(z.B. Lohnzettel der letzten drei Monate, Einkommensteuerbescheid für das letzte veranlagte 
Kalenderjahr, letzte Einheitswertbescheide, Unterhaltsvereinbarung, usw.). 
 
Im Zuge der Überprüfung der Anspruchsberechtigung können unter Umständen weitere 
Nachweise verlangt werden. 
 
 
7.2. 
Änderungen von Umständen, die die (Höhe der) Förderung beeinflussen 
(z.B. Einkommensänderungen, Änderungen beim Wohnsitzstatus von Haushaltsmitgliedern, 
usw.) sind der Stadtgemeinde Traiskirchen unverzüglich bekanntzugeben. 
 
7.3. 
Die Förderungen werden nicht rückwirkend gewährt. 
 
Um die Förderung ist für jedes Schul- und/oder Kindergartenjahr neu anzusuchen. 
 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die gegenständlichen Förderungen. 
 
Werden Förderungen aufgrund unrichtiger/unvollständiger Angaben oder Nichtbekanntgabe von 
Änderungen zu Unrecht (weiter)bezogen, ist/sind die zu Unrecht bezogene/n Förderung/en oder 
gewährten Nachlässe unverzüglich zurück- bzw. nachzuzahlen. Darüber hinaus können allenfalls 
auch strafrechtliche Schritte in die Wege geleitet werden. 
 
8. Doppelförderung 
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Die gegenständliche „Förderung für die Nachmittagsbetreuung in den städtischen Kindergärten“ 
wird nicht gleichzeitig mit der bereits seit 01.01.2017 bestehenden „Förderung für die öffentlichen 
Kindergärten im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Traiskirchen“ gewährt. Die 
AntragstellerInnen können/müssen sich für den Fall, dass die Voraussetzungen für die 
Gewährung beider Förderungen vorliegen, entscheiden, welche von ihnen sie tatsächlich in 
Anspruch nehmen wollen. 
 
9. Automationsunterstützte Datenverarbeitung 
Die Stadtgemeinde Traiskirchen ist ermächtigt, die zur Vollziehung dieser Förderrichtlinie 
erforderlichen personenbezogenen Daten, insbesondere auch jene von haushaltszugehörigen 
Personen, automationsunterstützt zu verarbeiten bzw. zu verwenden und im Zuge der 
Abwicklung notwendigenfalls an Dritte (z.B. Banken, Betreuungseinrichtungen, usw.) 
weiterzugeben. 
 
10. Inkrafttreten 
Diese Förderrichtlinie tritt am 1. Februar  2023 in Kraft. 
 
 
Der Antrag des Bürgermeisters wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 9 Sozialamt - Rollstuhl- und Pflegebettverleih – Anschaffungen  

 
Referentin: GRin Mayer 
 
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage sollen 10 Pflegebetten und 5 Rollstühle bei Firma Messer 

Medical Austria GmbH, Admiralstraße 13, 2352 Gumpoldskirchen zum Preis von insgesamt 

 

€ 14.674,92 (inkl. 20% USt.) 

 

angekauft werden. 

 

Es handelt sich dabei um eine überplanmäßige Ausgabe, die durch Überschüsse aus dem 

Vorjahr bedeckt wird. 

 

Der Antrag der Referentin wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 10 Abrechnung der schulischen Nachmittagsbetreuung samt Ferienbetreuung 

 
Referent: STR Zinnbauer 
 
Die Service Mensch GmbH hat die Ergebnisrechnungen für das Schuljahr 2021/2022 betreffend 
die schulische Nachmittagsbetreuung samt Ferienbetreuung (VS Tribuswinkel und ASO 
Traiskirchen) übermittelt: 
 
Objekt:    Kostenanteil lt. Abrechnung:  
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1. VS Tribuswinkel  € 69.513,68   
2. ASO Traiskirchen  € 35.527,51   
 
Es handelt sich bei der ASO Traiskirchen um überplanmäßige Ausgaben, die durch geringere 
Ausgaben bei der VS Tribuswinkel bedeckt werden. 
 
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 11 VS Traiskirchen – Ausstattung Medientechnik, Möbel und 

Professionistenleistungen 

 
Referent: STR Zinnbauer 
 
Im Zuge des Digitalisierungsausbaus sollen auch in der VS Traiskirchen die Klassenräume mit 
Medientechnik ausgestattet werden. Für eine Schulklasse sollen neue Schülertische und Sessel 
angeschafft werden. Die Kosten betragen für 
 
Medientechnik 
Postl AV – 2514 Traiskirchen € 51.334,00 
 
IT- und Netzwerktechnik 
MB-EDV – 2353 Guntramsdorf  € 17.950,00 
 
Elektroinstallation 
Elektro Nigl GmbH – 2514 Traiskirchen € 28.308,42 
 
Brandabschottungen 
W. Wiener GmbH - 2351 Wr. Neudorf € 2.400,00 
 
Klassenausstattung 
Mayr Schulmöbel GmbH – 4644 Scharnstein € 14.691,14 
 
Hochschränke 
Mayr Schulmöbel GmbH – 4644 Scharnstein € 1.385,56 
 
Unvorhergesehes und Preissteigerungen € 10.000,00 
 
gesamt € 126.069,12 
zuzüglich 20% Umsatzsteuer. 
 
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 12 Neue Vereinbarung betreffend das Traiskirchner „CITY-TAXI“ 

 
wurde zurückgestellt 
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TOP 13 Leo Fuhrmannsaal – Austausch der Tonanlage 

 
Referent: GR Eichinger 
 
Die Tonanlage im Leo Fuhrmannsaal war defekt und musste erneuert werden. Die Kosten 
betragen laut Angebot der Firma Postl AV-2514 Traiskirchen  
 

€  1.572,00 
 
zuzüglich 20% Umsatzsteuer. 
 
Es handelt sich um überplanmäßige Ausgaben, eine Bedeckung erfolgt über geringere Ausgaben 
bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern. 
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
TOP 14 Museum Traiskirchen 

 
Referent: GR Eichinger 
 
a. Namensänderung   

 
Der Name des Museums soll im Sinne des neuen Corporate Designs der Stadt geändert und 
folgend auch der Wortlaut der Richtlinie gem. Steuerreform 2015/16 im § 1 Abs. 1 angepasst 
werden. Der Name soll nunmehr anstatt Stadtmuseum „Museum Traiskirchen“ lauten. 

 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  

 
 

b. Museumsshop - Preisfestsetzung 

 
Das Museum bietet seinen Besucher:innen einige Bücher und diverse Produkte zum Ver-
kauf an. Die Preise sollen wie folgt festgelegt werden:  
 

T i t e l P r e i s/€ 

Eigenproduktionen:  

  

Museumsführer Feuerwehr 5,00 

Traiskirchen Eine Zeitreise durch 500 Jahre 15,00 

„Österreich wird frei“  19,00 

HKN Band 1-4 (4 Stück) 30,00 

HKN Band 5-8 (4 Stück) 30,00 

Heimatkundliche Nachrichten Band 1 - 8 je 10,00 

Erinnerungen an die Jugendzeit 4,00 

100 Jahre Matador 2,00 

Matador CD mit Vorlagen (Bauanleitungen) 10,00 

Traiskirchen, Fotogruppe Naturfreunde 10,00 
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Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  

 
 
 
TOP 15 Wirtschaftshof - Ankauf eines Baggers 

 
Referent: Vzbgm. Gartner 

Das alte Traiskirchen (Ansichtskarten) 19,00 

10 Jahre Kerker zu Möllersdorf, Adolf Hofrichter 5.00 

Kirchenführer St. Margaretha 5,00 

Kirchenführer St. Nikolaus 5,00 

Von der Kadettenschule zum Flüchtlingslager 5,00 

Was wurde aus dem Flüchtlingslager 5,00 

Volksaufstand in Ungarn 1956 10,00 

Die schwimmende Landstraße – Ausstellungsheft 5,00 

Ansichtskarte 0,50 

Am Anfang war das Wort – Pfarrer Weikel…. 12.00 

Foto SYNTHESE von Robert Eichinger 20,00 

  

Robert Eichinger 365 Traiskirchen 15,00 

  

Handelswaren:  

Von Wien zur Adria (Wiener Neustädter Kanal)von Fritz Lange 22,00 

Vom Dachstein zur Rax – Georg Hubmer von Fritz Lange 19,00 

Wiener Neustädter Kanal –Vergessenes und Wiederentdecktes von 
Fritz Lange 

29,00 

40 Wasserfälle Richtung Wien, von Heinrich Tinhofer 20,00 

Wiener Neustädter Kanal vom Transportweg zum Industriedenkmal 
von J. Hradecky 

21,00 

DVD Spurensuche- Am Kanal 19,00 

DVD Der Wiener Neustädter Kanal 15,00 

Das Universum im Kleinen 9,00 

Sammlung Wiener Tramwaymuseum (rotes dickes Buch) 
+ Korrekturergänzung 

49,00 

Museumsdepot Wiener Tramwaymuseum 5,00 

Vom Wienerwald zur Buckligen Welt – 4 Seiten vom Museum 23,00 

Opa erzähl von früher von Peter Meissner 23,00 

Wiener Neustädter Kanal Suite CD 12,00 

  

Die Stadtpfarrkirche St. Margaretha in Traiskirchen 5,00 

  

  

Bleistift 1,00 

Matador Maker M034 25,00 

Matador Explorer E099 25,00 
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Für das Jahr 2023 soll von der TBVG als Ersatz für den bestehenden Radlader, welcher nicht 
mehr wirtschaftlich repariert werden kann, ein JCB Mobilbagger 110W inkl. erforderlicher 
Zusatzausstattung zum Preis von € 193.629,09 zuzüglich Umsatzsteuer angekauft werden. 
 
Zwischen der Stadtgemeinde und der TBVG soll in weiterer Folge ein Leasingvertrag 
abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt in 120 Monatsraten zuzüglich Restkaufwert über 
die TBVG.  
Die Leasingkosten wurden im Budget 2023 vorgesehen. 
 
Die voraussichtlichen monatlichen Kosten für die Stadtgemeinde betragen ab Juli 2023 
€ 1.629,71 zzgl. Umsatzsteuer. 
 
 
Wortmeldungen: GR Mag. János und in Beantwortung der Bürgermeister und der 
Vizebürgermeister 
 
Der Antrag des Vizebürgermeisters wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
Vzbgm. Gartner übernimmt den Vorsitz. 
 
 
TOP 16 Öffentliches  Gut 

 
Referent: Vzbgm. Gartner 
 
a. Abtretung und Auflassung KG Möllersdorf, Mühlgasse 7 und 9 
 

Entsprechend dem Teilungsplan von Dipl.-Ing. Helmut Frosch, Ingenieurkonsulent für Ver-
messungswesen, Baden, vom 14.6.2021, GZ. 9968/21 soll folgende Grundbuchsänderung 
beschlossen werden: 
 
Abtretung an das öffentliche Gut: 
 
Die in der Plandarstellung dargestellte Trennfläche Nr. 2 der Baufl. Nr. . 24, KG Möllersdorf, 
im Ausmaß von 4 m² wird der EZ 660, KG Möllersdorf, abgeschrieben, als Verkehrsfläche ins 
öffentliche Gut übernommen, somit der EZ 385, KG Möllersdorf, öffentliches Gut, zugeschrie-
ben und dort mit dem Grundstück Nr. 30/5 vereinigt. Die Abtretung erfolgt entschädigungslos. 
 
Auflassung von öffentlichem Gut: 
 
Die im Teilungsplan dargestellte Trennfläche Nr. 1 des Grundstücks Nr. 30/5, KG Möllersdorf, 
im Ausmaß von 0 m² wird dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße entwidmet, aus dem 
öffentlichen Gut der KG Möllersdorf ausgeschieden, somit der EZ 385, KG Möllersdorf, 
abgeschrieben, der EZ 660, KG Möllersdorf, zugeschrieben und dort mit der Baufl. Nr. .24 
vereinigt. 
 
Die im Teilungsplan dargestellte Trennfläche Nr. 4 des Grundstücks Nr. 773/1, KG Möllers-
dorf, im Ausmaß von 41 m² wird dem öffentlichen Verkehr als Gemeinde-straße entwidmet, 
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aus dem öffentlichen Gut der KG Möllersdorf ausgeschieden, somit der EZ 385, KG Möllers-
dorf, abgeschrieben, der EZ 7, KG Möllersdorf, zugeschrieben und dort mit dem Grundstück 
Nr. 44/4 vereinigt. 
 
Für die Einverleibungsfläche (Entwidmungsfläche) aus dem öffentlichen Gut der Stadtge-
meinde Traiskirchen von 41 m² (Trennstück Nr. 4) wurde bereits von den Grundeigentümern 
anlässlich der Bauführung im Jahre 1963 an die Stadtgemeinde Traiskirchen eine entspre-
chend Entschädigung bezahlt. 
 
Die grundbücherliche Durchführung des gegenständlichen Teilungsplanes erfolgt gemäß 
§ 15 Liegenschaftsteilungsgesetz. 
 
Vom Gemeinderat wäre der o.a. Grundbuchsänderung die Zustimmung zu erteilen und wei-
ters wie folgt zu beschließen: 
 

B E S C H L U S S  
 
Die im Teilungsplan von DI Helmut Frosch, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, Ba-
den, vom 14.6.2021, GZ. 9968/21, welcher am Bauamt der Stadtgemeinde Traiskirchen zur 
Einsicht aufliegt, mit Nr. 1 bezeichnete Trennfläche des Grundstücks Nr. 30/5, vorgetragen 
ob der Liegenschaft EZ 385, im Gesamtausmaß von 0 m² sowie die mit Nr. 4 bezeichnete 
Trennfläche des Grundstücks Nr. 773/1, vorgetragen ob der Liegenschaft EZ 385, im Ge-
samtausmaß von 41 m², beide im Grundbuch der KG Möllersdorf, werden als Gemein-
destraße dem öffentlichen Verkehr entwidmet und sind somit die Voraussetzungen des 
§ 4 Z 3 lit. b) NÖ Straßengesetz erfüllt. 

 
Der Antrag des Vizebürgermeisters wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  

 
 
b. Abtretung und Auflassung KG Traiskirchen, Grabeng. 7 / Mühlbachg. 11 

 
Entsprechend dem Teilungsplan der HP – Vermessung Dipl.-Ing. Andreas Hornyik und 

Partner, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, Traiskirchen, vom 13.12.2021, 

GZ. 9049/21, soll folgende Grundbuchsänderung beschlossen werden: 

Abtretung an das öffentliche Gut: 

Die in der Plandarstellung dargestellte Trennfläche Nr. 1 des Grundstücks Nr. 984/1, 

KG Traiskirchen, im Ausmaß von 63 m² wird der EZ 1261, KG Traiskirchen, abgeschrieben, 

als Verkehrsfläche ins öffentliche Gut übernommen, somit der EZ 705, KG Traiskirchen, 

öffentliches Gut, zugeschrieben und dort mit dem Grundstück Nr. 915/25 vereinigt. Die 

Abtretung erfolgt entschädigungslos. 

Auflassung von öffentlichem Gut: 

Die im Teilungsplan dargestellte Trennfläche Nr. 3 des Grundstücks Nr. 915/23, 

KG Traiskirchen, im Ausmaß von 23 m² wird dem öffentlichen Verkehr als Gemeinde-straße 

entwidmet, aus dem öffentlichen Gut der KG Traiskirchen, ausgeschieden, somit der EZ 705, 

KG Traiskirchen, abgeschrieben, der EZ 1261, KG Traiskirchen, zugeschrieben und dort mit 

dem Grundstück Nr. 984/1 vereinigt. 

Die grundbücherliche Durchführung des gegenständlichen Teilungsplanes erfolgt gemäß 

§ 15 Liegenschaftsteilungsgesetz. 

Vom Gemeinderat wäre der o.a. Grundbuchsänderung die Zustimmung zu erteilen und 

weiters wie folgt zu beschließen: 
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B E S C H L U S S  
 

Die im Teilungsplan der HP – Vermessung Dipl.-Ing. Andreas Hornyik und Partner, 

Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, Traiskirchen, vom 13.12.2021, GZ. 9049/21, 

welcher am Bauamt der Stadtgemeinde Traiskirchen zur Einsicht aufliegt, mit Nr. 3 

bezeichnete Trennfläche des Grundstücks Nr. 915/23, vorgetragen ob der Liegenschaft 

EZ 705, im Gesamtausmaß von 23 m², KG Traiskirchen, wird als Gemeindestraße dem 

öffentlichen Verkehr entwidmet und sind somit die Voraussetzungen des § 4 Z. 3 lit. b) NÖ 

Straßengesetz erfüllt. 

 

Der Antrag des Vizebürgermeisters wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  

 

 
c. Abtretung KG Traiskirchen, Kirchengasse 1 / Wiener Straße 26a 

 
Entsprechend dem Teilungsplan der HP – Vermessung Dipl.-Ing. Andreas Hornyik und 

Partner, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, Traiskirchen, vom 8.6.2022, 

GZ. 8916/21, soll folgende Grundbuchsänderung beschlossen werden: 

 

Die in der Plandarstellung dargestellte Trennfläche Nr. 1 der Baufl. Nr. .132/1 im Ausmaß von 

24 m² wird der EZ 2311, KG Traiskirchen, abgeschrieben, als Verkehrsfläche ins öffentliche 

Gut übernommen, somit der EZ 705, KG Traiskirchen, öffentliches Gut, zugeschrieben und 

dort mit dem Grundstück Nr. 915/21 vereinigt. 

 

Die Abtretung des Trennstücks Nr. 1 erfolgt gemäß § 12 Abs.4 NÖ Bauordnung 2014, 

LGBl. 1/2015, i.d.F. ohne Entschädigung. 

 

Die Grundabtretung steht im Einklang mit dem rechtskräftigen Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplan.  

 

Die Kosten für die grundbücherliche Durchführung sind vom Teilungswerber zu tragen. 

Vom Gemeinderat wäre der o.a. Grundbuchsänderung die Zustimmung zu erteilen. 

 

Der Antrag des Vizebürgermeisters wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 

TOP 17  Vergabe der Hausnummer für die Kleingartenanlage Tribuswinkel 

 
Referent: Vzbgm. Gartner 

 
Bei Rettungseinsätzen im Bereich der Kleingartenanlage Tribuswinkel wird von der Leitzentrale 
eine Adressangabe gefordert. Da diese für die Anlage nicht existiert und um ein rasches 
Eintreffen der Einsatzkräfte zu gewährleisten, soll nunmehr eine Hausnummer für die Klein-
gartenanlage vergeben werden. Es wäre daher vom Gemeinderat wie folgt zu beschließen: 
 

VERORDNUNG 
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betreffend die Vergabe der Hausnummer  
Am Kanal 2 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Traiskirchen hat in seiner Sitzung am 16.12.2022 den Be-
schluss gefasst, die Hausnummer der Kleingartenanlage Tribuswinkel, welche aus den 
Grundstücken Parz. Nrn. 162/1, 163/1, 166/9 und 166/13, EZ 54 und 64, KG Tribuswinkel, 
besteht, wie folgt zu vergeben: 
 
Die Kleingartenanlage Tribuswinkel erhält die Hausnummer Am Kanal 2. 
 
Rechtsgrundlage: § 31 Abs. 3 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015, in der derzeitigen Fassung. 
 
Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 
 

Der Antrag des Vizebürgermeisters wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 18  BA 102, Digitaler Kanalkataster KG Möllersdorf, Fördervertrag – NÖ WWF 

 
Referent: Vzbgm. Gartner 
 
Mit Schreiben vom 07.07.2022 wurde der Stadtgemeinde Traiskirchen der Fördervertrag des 
NÖ Wasserwirtschaftsfonds für die Erstellung eines digitalen Leitungs-(Kanal)kataster zugestellt. 
Das Ausmaß der Pauschalförderung beträgt bei Investitionskosten von € 150.000,00 insgesamt 
 

€ 7.940,00 
 
in Form eines nicht rückzahlbaren Beitrags. 
 
Nunmehr soll der Gemeinderat dem Fördervertrag des NÖ Wasserwirtschaftsfonds uneinge-
schränkt zustimmen. 
 
 
Der Antrag des Vizebürgermeisters wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 19  Kanalbau, BA 17, Kanalsanierung Möllersdorf – Auftragserweiterung 

aufgrabungsfreie Bauweise 

 
Referent: Vzbgm. Gartner 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss wurde die Firma STRABAG AG, Bereich Kanaltechnik, mit den 
Leistungen zur Durchführung der Kanalsanierungsarbeiten in aufgrabungsfreier Bauweise des 
Sanierungsprojekts der Ortskanalisation Möllersdorf (BA 17) beauftragt. 
 
Aufgrund der Erfahrungen aus den Sanierungen 2021 und dieses Jahres (wesentlich mehr Riss- 
und Fugensanierungen sowie Grundwassereintritte im Kanal als zum Zeitpunkt der 
Zustandserhebung) wurde eine Prognose für die zu erwartenden Sanierungskosten des 
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restlichen Projekts erarbeitet. Somit ergeben sich ca. € 1.400.000,00 exkl. USt. Gesamtkosten 
für die vorgesehenen Sanierungsarbeiten BA 17. 
 
Auf Basis der Angebotspreise und der vereinbarten Anpassung an die Preisgleitung soll der 
Auftrag für die aufgrabungsfreie Bauweise an die Firma STRABAG AG, Bereich Kanaltechnik, 
Wiener Straße 24, 3382 Loosdorf, um 
 

€ 229.000,00 exkl. Ust., 
 
erweitert werden. 
 

 
Der Antrag des Vizebürgermeisters wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
Der Bürgermeister übernimmt wieder den Vorsitz. 
 
 
 
TOP 20 Verlängerung der Bausperre in der KG Tribuswinkel 

 
Referentin: STRin DI Akranidis-Knotzer 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.12.2020 per Dringlichkeitsantrag eine befristete 
Bausperre in Teilbereichen der KG Tribuswinkel im Hinblick auf eine vorausschauende Steuerung 
der Verdichtungsmöglichkeiten und zur Festlegung von Regelungen zur Klimawandelanpassung 
beschlossen.  
 
Die notwendigen Grundlagenforschungen und Erhebungen sind in Zusammenarbeit mit dem 
Land Niederösterreich abgeschlossen und die Überarbeitung des bestehenden 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplans befindet sich in der finalen Phase. Der Entwurf ist 
6 Wochen zur allgemeinen Einsicht aufgelegen und soll in der heutigen Sitzung vom Gemeinderat 
beschlossen werden. Den Abschluss des Verfahrens bildet die Kundmachung der Verordnung 
und die positive Verordnungsprüfung bzw. Genehmigung von Seiten des Land Niederösterreichs.  
 
Gemäß § 26 Abs. 3 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 idgF soll die Bausperre um 1 Jahr verlängert 
werden, um einen erfolgreichen Abschluss des Verfahrens zur Änderung des Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplans (2-wöchige Kundmachung und positive Verordnungsprüfung von Seiten 
des Landes) zu ermöglichen. Sollte dieses Verfahren bereits früher abgeschlossen sein, steht 
einer vorzeitigen Aufhebung der verlängerten Bausperre durch den Gemeinderat nichts 
entgegen.  
 
Der Gemeinderat möge die Verlängerung der am 17.12.2020 beschlossenen Bausperre um 
1 weiteres Jahr beschließen.  
 

V E R O R D N U N G 
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Traiskirchen 

gemäß § 26 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 i.d.g.F. 

über eine Verlängerung der befristeten Bausperre 
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§ 1 Allgemeines 

 
Gemäß § 26 (1) NÖ Raumordnungsgesetz 2014 i.d.g.F. wird für die als „Bauland-Wohngebiet 
(BW)“, „Bauland-Kerngebiet (BK)“ und „Bauland Sondergebiet (BS)“ – ausgenommen solche zur 
Errichtung von Blaulichtorganisationen bzw. von Bildungs- und sozialen Einrichtungen 
gewidmeten Flächen im beiliegenden Plan (Beilage ./A), der einen wesentlichen Bestandteil 
dieser Verordnung bildet, eine Bausperre erlassen. 
 
 

§ 2 Ziel der Bausperre  

Die Stadtgemeinde Traiskirchen ist aufgrund ihrer günstigen Lage zur Bundeshauptstadt Wien 
eine wachsende Stadt. Dieses Wachstum macht sich sowohl in der Bevölkerungsentwicklung als 
auch in den Bautätigkeiten bemerkbar. Besonders stark betroffen ist hierbei die KG Tribuswinkel. 
Der Hauptsiedlungsraum der Katastralgemeinde Tribuswinkel ist einerseits geprägt von einem 
baukünstlerisch bzw. historisch erhaltenswürdigen Baubestand und andererseits von noch zum 
überwiegenden Teil locker bebauten Ein- bis Zweifamilienhausbereichen, die teilweise inselartige 
Sondernutzungen aufweisen. In den letzten Jahren ist in Tribuswinkel jedoch ein deutlicher 
Anstieg an großvolumigen Bauformen erkennbar.  
 
Eine weitere, starke Verdichtung im Hauptsiedlungsgebiet von Tribuswinkel steht somit im 
deutlichen Widerspruch zur bisher gewachsenen Siedlungs- und Bebauungsstruktur und kann 
aufgrund des starken EinwohnerInnenzuwachses zu infrastrukturellen Engpässen sowie einem 
erhöhten Konfliktpotenzial zwischen angrenzenden Nutzungen führen. Darunter zählt unter 
anderem auch ein verstärkter Nutzungsdruck auf das Naturjuwel Schwechat-Au, das im Hinblick 
auf die Erholungsfunktion einen besonders hohen Stellenwert einnimmt und insbesondere für die 
nachkommenden Generationen bewahrt werden soll. 
 
Um bestehendes Konfliktpotential regeln und Nachverdichtungen besser steuern bzw. in einem 
ortsverträglichen und auf die bestehende Infrastruktur abgestimmten Umfang ermöglichen zu 
können, ist die Überprüfung und gegebenenfalls Änderung der Festlegungen des derzeit 
rechtskräftigen Flächenwidmungsplanes erforderlich. Im Zuge der Überarbeitung des 
Flächenwidmungsplanes soll die Resolution zur Ausrufung der Climate Emergency, wie sie am 
24.6.2019 im Gemeinderat beschlossen wurde, ebenfalls Berücksichtigung finden. 
 
Das Verhängen einer Bausperre ist dabei notwendig, um bis zur Rechtskraft des überarbeiteten 
Flächenwidmungsplanes Entwicklungen zu verhindern, die dem angeführten Ziel zuwiderlaufen. 
 
 

§ 3 Zweck der Bausperre 

 
Durch eine Überarbeitung der Festlegungen des Flächenwidmungsplanes sollen 
Konfliktpotentiale minimiert, die Resolution zur Ausrufung der Climate Emergency berücksichtigt 
und ortsverträgliche bzw. auf die bestehende Infrastruktur abgestimmte Verdichtungen ermöglicht 
werden. Während der Geltungsdauer der Bausperre sind daher im Zuge eines Neu-, Zu- oder 
Umbaus von Gebäuden die Errichtung von mehr als 2 Wohneinheiten pro Grundstück im 
„Bauland-Wohngebiet (BW)“ und mehr als 6 Wohneinheiten pro Grundstück im „Bauland-
Kerngebiet (BK)“ sowie Grundstücksteilungen in den betreffenden Baulandwidmungsarten 
unzulässig. Weiters sind im „Bauland Sondergebiet (BS)“ keine Vorhaben nach §§14 und 15 NÖ 
Bauordnung 2014 zulässig. Davon ausgenommen sind „Bauland-Sondergebiete (BS)“ mit dem 
Zweck der Errichtung von Blaulichtorganisationen sowie Bildungs- oder sozialen Einrichtungen. 
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§ 4 Geltungsdauer 

 
Die bereits am 18.12.2020 in Kraft getretene Bausperre soll um ein weiteres Jahr verlängert 
werden.  
 
Diese Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung in Kraft. 
 
Baubehördliche Verfahren, die im Zeitpunkt der Kundmachung der Bausperre bereits anhängig 
waren, werden nicht berührt.  
 
Die Verlängerung der Bausperre tritt 1 Jahr nach Ihrer Kundmachung außer Kraft, wenn sie nicht 
zuvor aufgehoben wird.  
 
 
Der Antrag der Referentin wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
GRin Lazar verlässt um 16:18 Uhr die Sitzung. 
 
 
TOP 21 36. Änderung des Flächenwidmungsplanes und gleichzeitig 35. Änderung des 

Bebauungsplanes 

 
Referentin: STRin DI Akranidis-Knotzer 
 
I. GRUNDSÄTZLICHES 

Der derzeit rechtskräftige FLWPL und BBPL soll auf Grund von dringend notwendigen 
Adaptierungen und Änderungen abgeändert werden:  
Der vorliegende Entwurf umfasst 3 getrennte Verordnungen:  
1. Verordnung A: für Flächenwidmungsplan - Änderungspunkte 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 2.1. 

2. Verordnung B: für Flächenwidmungsplan - Änderungspunkt 1.3. 

3. Verordnung C: für Bebauungsplan - Bebauungsvorschrift und Plandarstellung 

mit insgesamt 7 einzelnen Änderungen im Flächenwidmungsplan und 7 Änderungen im 
Bebauungsplan und erstreckt sich auf das gesamte Gemeindegebiet. 
Die rechtlichen Grundlagen für die Änderung des FLWPL bzw. des BBPL bilden die 
§§ 25 Abs. 1 lit. 2 (wegen wesentlicher Änderung der Grundlagen, insbesondere die 
periodische Überarbeitung der Flächenbilanz) und lit. 4 (aus Anlass der Erlassung oder 
Abänderung des BBPL) NÖ Raumordnungsgesetz LBGl. 3/2015 i.d.g.F. und § 34 Abs. 1 lit. 1 
(Anpassung des BBPL an den abgeänderten FLWPL und laufende Beobachtung des 
Baugeschehens, Einarbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes in das 
Kommunale Informationssystem) und Abs. 2 (zur Abwehr schwerwiegender wirtschaftlicher 
Nachteile für die in der Gemeinde verkörperte Gemeinschaft), NÖ – Raumordnungsgesetz 
2014. 
Folgende Unterlagen für die Änderung wurden ausgearbeitet: 

• Planentwurf (M 1:5.000 und 1:1.000) 

• Übersichtstabelle 

• Umweltbericht 

• Erläuterungsbericht 

• Flächenbilanz 
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• Liste mit sämtlichen betroffenen Grundstückseigentümern und Anrainern (gemäß 

§ 24 Abs. 6 NÖ ROG 2014). 

Der Entwurf der beabsichtigten FLWPL-Änderung bzw. des BBPL lag gemäß § 24 Abs. 5 NÖ 
ROG 2014 bzw. § 33 Abs. 1 NÖ ROG 2014 in der Zeit vom 27.10.2022 bis 9.12.2022 zur 
allgemeinen Einsicht auf.  
Sämtliche betroffene Grundstückseigentümer und Anrainer, die Nachbargemeinden, die 
Dienststellen der NÖ Landesregierung, die Landtagsklubs und die Interessensvertretungen 
wurden zu Beginn der Auflagefrist verständigt. 
Ein wesentlicher Bestandteil dieses Erläuterungsberichtes ist der verfasste Umweltbericht zur 
beabsichtigten FLWPL-Änderung, der bei der Entscheidung des Gemeinderates zu 
berücksichtigen ist. Nachdem keine erheblichen Auswirkungen auf die Umweltsituation 
festgestellt wurden, sind auch keine Überwachungsmaßnahmen vorzusehen. 
Der Änderungsentwurf umfasst folgende einzelne Punkte: 

 
II. 36. FLWPL-ÄNDERUNG 

 
1. Umwidmungspunkte 

 
1.1. Umwidmung BI in VÖ Mühlgasse 

Im Zuge der Generalsanierung der Mühlbachbrücke im Bereich der Mühlgasse in der 
KG Möllersdorf, wurden bei einer Inspektion auf ihren Bauwerkzustand erhebliche Schäden 
am Tragwerk der Brücke, den Flügelmauern des Gerinnes sowie an dem, unmittelbar der 
Brücke vorgelagerten, Gerinnebauwerk des Mühlbachs festgestellt. Aufgrund dessen soll im 
Zuge des Bauvorhabens die Gerinnesanierung durchgeführt werden. Das Gerinnebauwerk ist 
mit einem Gebäude überbaut. Durch die Überbauung wäre eine Sanierung des 
Gerinnebauwerks mit unverhältnismäßig hohem technischen Aufwand und Mehrkosten 
verbunden.  

 
Deshalb soll die Umlegung des Gerinnes als sinnvollste, kostengünstigste Variante ausgeführt 
werden. Um diese dringend notwendigen Arbeiten durchzuführen, ist auch der 
Flächenwidmungsplan geringfügig abzuändern. Ein Teilbereich des als Bauland 
Industriegebiet gewidmeten Fläche soll in Öffentliche Verkehrsfläche umgewidmet werden.  

 
1.2. Umwidmung GP in BS-Freiwillige Feuerwehr: Erweiterung Feuerwehrhaus Tribuswinkel 

Das derzeitige Feuerwehrhaus der Katastralgemeinde Tribuswinkel bietet in der jetzigen 
Dimensionierung zu wenig Platz für die Bedürfnisse der Stadt. Die Erweiterung der 
bestehenden Fahrzeughalle für zusätzliche Einsatzfahrzeuge ist essentiell um die öffentliche 
Sicherheit zu gewähren. Durch dieses dringende öffentliche Interesse ist eine Erweiterung der 
bestehenden Widmung notwendig. Aufgrund der begrenzten Platzmöglichkeiten, ist der 
Standort der Erweiterung direkt an dem bereits bestehenden Feuerwehrhaus angedacht. 

 
Bei dieser Umwidmung soll die Erschließung des Friedhofes weiterhin über den bereits 
bestehenden Zugang erfolgen. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass Bäume im Zuge dieses 
Zubaus nicht gefällt oder beschädigt werden. Da die derzeit gewidmete Grünland-Parkanlage 
nur wenig Aufenthaltsqualität bietet und diese Nacherholungsfläche kaum von den 
BürgerInnen zur Naherholung bzw. zum Aufenthalt und Austausch genutzt werden, soll im 
Zuge der Erweiterung des Feuerwehrhauses die bestehende Parkfläche gestalterisch 
aufgewertet werden und somit mehr Aufenthaltsqualität geschafft werden. Neben dieser 
Parkanlage befindet sich auch der als Naturdenkmal verordneter Schlosspark Tribuswinkel in 
unmittelbarer Umgebung, sodass die BürgerInnen einen Platz zur Erholung im Zentrum 
Tribuswinkels haben. 
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1.3. Umwidmung Glf in BB Betriebsgebiet Panozzo 

Im Süden der Katastralgemeinde Tribuswinkel findet sich an der östlichen und westlichen Seite 
der Triester Straße ein größeres Betriebsgebiet. Zudem ist neben der Flächenwidmung 
Bauland-Betriebsgebiet eine Grünlandwidmung östlich der Triester Straße verordnet. Entlang 
der Triester Straße befinden sich in diesem Bereich ausschließlich Betriebsflächen, welche 
auch das Erscheinungsbild dieser Umgebung prägen. Das Transportunternehmen Panozzo 
GmbH hat seine Firmenadresse in der Triester Straße 119 und nutzt auch diesen Standort für 
den Fuhrpark. Angrenzend zum Grundstück, welches als Bauland-Betriebsgebiet gewidmet 
ist, befinden sich die Grundstücke 1742 und 1744 in Grünland Land- und Forstwirtschaft. Ein 
Teilbereich dieser Grundstücke wurde bereits in der 34. Flächenwidmungsplanänderung 
umgewidmet und positiv von Seiten des Landes beurteilt. Da bei dem damaligen Verfahren 
nur ein Teilbereich eingereicht wurde, jedoch bereits damals eine massive Umfassungsmauer 
in der Natur umgesetzt wurde, ist der Naturstand den Plangrundlagen anzupassen. Bei dieser 
Anpassung ist die bereits verordnete Flächenwidmung „Bauland-Betriebsgebiet“ der bereits, 
vor der 35. Flächenwidmungsplanänderung, umgesetzten Einfriedungsmauer anzupassen. 

 
1.4. Umwidmung BW und Glf in VÖ Haidhofstraße Kreuzungsbereich 

In der KG Tribuswinkel, an der Grenze zum Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Baden, 
verläuft die Landesstraße B210. Vor etwa 10 Jahren wurden im Zuge von Umbauarbeiten an 
der Kreuzung B210 Ecke Haidhofstraße Fahrbahnen ergänzt bzw. verändert und somit die 
Kreuzungssituation verändert. Die damaligen Planungen und Umsetzungen haben im Zuge 
von früheren Änderungen im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan keine Berücksichtigung 
gefunden, sodass eine Anpassung der Plangrundlage anhand des umgesetzten Bestandes im 
Nahhinein erfolgen muss. Die Änderung sieht eine geringfügige Adaptierung der Widmung vor 
– sowohl Bauland Wohngebiet, als auch Flächen im Grünland sind von diesen Änderungen 
betroffen. Die zu ändernden Teilbereiche sind bereits laut Grundbuchsauszug im Eigentum 
des Land Niederösterreichs Landesstraßenverwaltung B, Öffentliches Gut. 

 
1.5. Umwidmung GP in BW Rohrgasse 

Im Westen der Katastralgemeinde Tribuswinkel grenzt Wohnbauland an eine gewidmete 
Parkanlage. Bei dieser geringfügigen Umwidmung soll die Widmungsgrenze an die 
Grundstücksgrenze angepasst werden. Diese Grenze wird auch durch einen Zaun als 
ruhender Besitzstand angezeigt. Die derzeit verordnete Widmungsgrenze spiegelt nicht den 
Planungswillen der Gemeinde wieder und widerspricht den Planungsgrundsätzen, da die 
Widmungsgrenze derzeit durch das Hauptgebäude verläuft. Durch eine geringfügige 
Adaptierung der Widmung, wird die Plangrundlage an den bereits bewilligten und gebauten 
Naturstand angepasst 

 
1.6. Umwidmung BW-2 WE in Glf Verlängerung Wiesenfeldstraße  

Im Südwesten der Katastralgemeinde Oeynhausen mündet die Wiesenfeldgasse in einen 
ausgewiesenen Feldweg in der Widmung Grünland Land- und Forstwirtschaft. Die 
Widmungsgrenzen des gewidmeten Bauland Wohngebiets unterscheiden sich geringfügig von 
der ausgewiesenen Feldwegfläche. Um diese Ungenauigkeit auszubessern, soll die 
Widmungsgrenze zwischen Bauland Wohngebiet und Grünland Land- und Forstwirtschaft 
geringfügig zugunsten der Grünlandfläche abgeändert werden 

 
2. Kenntlichmachungen 

 
2.1. Kenntlichmachung Eisenbahn Alois Lutter-Straße  
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Die Stadtgemeinde Traiskirchen plant gemeinsam mit der Wiener Lokalbahn den Ausbau des 
öffentlichen Nahverkehrs und dadurch eine Verbesserung der direkten Verbindung nach 
Baden bzw. Wien. Um nun auch die Katastralgemeinde Wienersdorf an das Netz der Wiener 
Lokalbahn anzuschließen, soll eine Haltestelle in diesem Stadtteil ergänzt werden. 
Die Haltestelle Wienersdorf wurde bereits im Investitionsprogramm der Wiener Lokalbahn 
festgelegt. Durch diese beschlossene Maßnahme laut Programm soll die Verkehrspolitik in der 
Ost-Region erfolgreich gestaltet werden und die Verbindung der Bundesländer Wien und 
Niederösterreich weiter ausgebaut werden.  
Der Änderungspunkt war im Screening zur Änderung des Flächenwidmungsplanes noch nicht 
vorhanden. Da es sich jedoch lediglich um eine Kenntlichmachung handelt, sind negative 
Auswirkungen durch diese Änderungen auszuschließen. 

 
 

III. 35. BBPL-ÄNDERUNG 

 
1. Umwidmungspunkte 

 
1.1. Sämtliche Punkte des FLWPL 

Die Änderungen des BBPL, die durch die Änderung des FLWPL erforderlich werden, wurden 
in den Erläuterungsbericht zur FLWPL-Änderung bereits eingearbeitet.  

 
1.2. Änderung Bebauungsdichte Guntramsdorfer Straße  

Die Grundstücke östlich entlang der Guntramsdorfer Straße weisen derzeit eine 
Bebauungsdichte von 25% auf. Die Grundlagenforschung in diesem Bereich hat ergeben, dass 
in diesem Bereich die Siedlungsstruktur eine Bebauungsdichte von 30% bzw. sogar mehr 
aufweisen. Aufgrund der vorherrschenden Bebauungsstruktur ist eine Anpassung der 
Bebauungsdichte städtebaulich sinnvoll und auch im Zuge der Nutzung bestehender 
Baulandflächen gut argumentierbar. 

 
Im gegenständlichen Verfahren wird die Bebauungsdichte der Bauland-Grundstücke von 
derzeit 25% auf 30% abgeändert.  

 
1.3. Änderung Bebauungsdichte Josef Haydn-Gasse   

Das Grundstück in der Josef Haydn-Gasse 21 weist derzeit eine Bebauungsdichte von 40% 
auf. Im Zuge einer Projekteinreichung wurde festgestellt, dass der bereits bewilligte Bestand 
aus dem Jahr 1995 eine höhere Bebauungsdichte als 40% hat. Um hier eine Richtigstellung 
der bereits bewilligten Gebäude von vor über 25 Jahren zu erlangen, ist die Bebauungsdichte 
in diesem Bereich zu ändern. Die Änderung der Bebauungsdichte würde sich weiterhin 
harmonisch in den bereits bestehenden bestand der Umgebung anpassen.  
Im gegenständlichen Verfahren wird die Bebauungsdichte des Grundstücks 1458 von derzeit 
40% auf 50% abgeändert. 

 
1.4. Änderung Baufluchtlinie Sportplatzstraße / Anton Heilegger-Straße  

Die Bebauungsstruktur rund um die Sportplatzstraße ist geprägt von bereits älteren 
Wohngebäuden. Im Zuge von Neueinreichungen wurde festgestellt, dass die Baufluchtlinie an 
den Gebäudebestand der damaligen Zeit angepasst wurde. Dadurch ergeben sich in der 
Plandarstellung Unregelmäßigkeiten und keine geradlinige Baufluchtlinie. Zusätzlich wurde bei 
der Ersterstellung des Bebauungsplanes Erkervorbauten in die Baufluchtlinie integriert.  

 
Um diese Unregelmäßigkeiten auszubessern und eine städtebaulich homogene Struktur im 
Bebauungsplan darzustellen zu können, wird die verordnete Baufluchtlinie, angepasst an den 
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Bestand auf 2 Meter festgelegt. Sowohl an der Sportplatzstraße als auch an der Anton 
Heilegger-Straße soll eine Anbauverpflichtung weiterhin bestehen. An der Heidestraße und an 
der Alfons Petzold-Straße wird die Anbauverpflichtung durch eine Anbaumöglichkeit ersetzt, 
um die bereits rechtskräftig verordnete Bebauungsweise (offen bzw. gekuppelt) auch baulich 
sinnvoll umsetzen zu können. 

 
 
1.5. Änderung Bebauungsdichte Mitterweg  

Die Grundeigentümerin des Grundstücks 171/16 in der KG Tribuswinkel ist an die 
Stadtgemeinde Traiskirchen herangetreten, um die derzeit verordneten 
Bebauungsbestimmungen abzuändern. Das Grundstück befindet sich in einem 
Siedlungsbereich der KG Tribuswinkel und weist eine Bebauungsdichte von 30% auf. Die 
angrenzenden Siedlungsbereiche sind mit einer Bebauungsdichte von 35% - 70% festgelegt. 
Um den Siedungsbereich nördlich des Mitterwegs harmonisch in die Umgebung anzupassen, 
ist die Bebauungsdichte von 30% auf 35% abzuändern.  

 
Im gegenständlichen Verfahren wird die Bebauungsdichte der Grundstücke im Bauland 
Wohngebiet nördlich des Mitterwegs von derzeit 30% auf 35% erhöht. 

 
 
1.6. Änderung Baufluchtlinie Klubgasse   

Das Grundstück in der Klubgasse 10 wurde durch ein Ziviltechnikerbüro vermessen. Die 
Erhebung hat hier eine geringfügige Abweichung der Baufluchtlinie des bestehenden 
Wohnbaus zum verordneten Bebauungsplan ergeben. Die geringfügigen Abweichungen sollen 
nun angepasst werden. 
Im gegenständlichen Verfahren wird die vordere Baufluchtlinie an den tatsächlichen 
Naturstand angepasst. Diese Anpassung wird durch den bereits im Grundbuch durchgeführten 
Teilungsplan sowie durch den Baukonsens dokumentiert. Die derzeitige Baufluchtlinie verläuft 
an der Darstellung des Gebäudes in der DKM und widerspricht dem Baukonsens und dem 
ruhenden Besitzstand laut Geometeraufnahme 

 
 
1.7. Änderung Bebauungsbestimmungen Haidhofstraße  

In der KG Tribuswinkel, an der Grenze zum Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Baden, 
verläuft die Landesstraße B210. Vor etwa 10 Jahren wurden im Zuge von Umbauarbeiten an 
der Kreuzung B210 Ecke Haidhofstraße Fahrbahnen ergänzt bzw. verändert und somit die 
Kreuzungssituation verändert. Die damaligen Planungen und Umsetzungen haben im Zuge 
von früheren Änderungen im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan keine Berücksichtigung 
gefunden, sodass eine Anpassung der Plangrundlage anhand des umgesetzten Bestandes im 
Nahhinein erfolgen muss. Die Änderung sieht eine geringfügige Adaptierung der Widmung vor 
– sowohl Bauland Wohngebiet, als auch Flächen im Grünland sind von diesen Änderungen 
betroffen. Die zu ändernden Teilbereiche sind bereits laut Grundbuchsauszug im Eigentum 
des Land Niederösterreichs Landesstraßenverwaltung B, Öffentliches Gut. Im Zuge der 
Flächenwidmungsplanänderung sollen nun auch die Baufluchtlinie auf 3 Meter und der 
Bauverbotsbereich gemäß NÖ Straßengesetz §13b auf 15 Meter entlang von Landesstraßen 
B an die neu festgelegte Straßenfluchtlinie angepasst werden. 

 
Im gegenständlichen Verfahren werden die Baufluchtlinie und der Bauverbotsbereich 
angepasst. 

 
1.8. Änderung Bauklasse und Hintere Baufluchtlinie Oberwaltersdorfer Straße  
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Im Dezember 2020 wurde vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Traiskirchen eine Bausperre 
in Teilbereichen der Katastralgemeinde Tribuswinkel verordnet 
Die Stadtgemeinde Traiskirchen ist aufgrund ihrer günstigen Lage zur Bundeshauptstadt Wien 
eine wachsende Stadt. Dieses Wachstum macht sich sowohl in der Bevölkerungsentwicklung 
als auch in den Bautätigkeiten bemerkbar. Besonders stark betroffen ist hierbei die 
KG Tribuswinkel. Der Hauptsiedlungsraum der Katastralgemeinde Tribuswinkel ist einerseits 
geprägt von einem baukünstlerisch bzw. historisch erhaltenswürdigen Baubestand und 
andererseits von noch zum überwiegenden Teil locker bebauten Ein- bis 
Zweifamilienhausbereichen, die teilweise inselartige Sondernutzungen aufweisen. In den 
letzten Jahren ist in Tribuswinkel jedoch ein deutlicher Anstieg an großvolumigen Bauformen 
erkennbar.  

 
Eine weitere, starke Verdichtung im Hauptsiedlungsgebiet von Tribuswinkel steht somit im 
deutlichen Widerspruch zur bisher gewachsenen Siedlungs- und Bebauungsstruktur und kann 
aufgrund des starken EinwohnerInnenzuwachses zu infrastrukturellen Engpässen sowie 
einem erhöhten Konfliktpotenzial zwischen angrenzenden Nutzungen führen. Darunter zählt 
unter anderem auch ein verstärkter Nutzungsdruck auf das Naturjuwel Schwechat-Au, das im 
Hinblick auf die Erholungsfunktion einen besonders hohen Stellenwert einnimmt und 
insbesondere für die nachkommenden Generationen weiter bewahrt werden soll. 

 
Die Grundstücke in der Oberwaltersdorfer Straße sind einerseits durch ihre Konfiguration 
andererseits durch die direkte Nähe zum Naturjuwel Schwechat geprägt. Um einerseits die 
bestehenden EigentümerInnen vor möglichen verdichteten großvolumigen Wohnformen zu 
schützen und andererseits den Charakter zu erhalten, sollen die Bebauungsbestimmungen 
angepasst werden. 
Im gegenständlichen Verfahren wird eine hintere Baufluchtlinie verordnet und die Bauklasse 
in Teilbereichen von I,II auf I abgeändert. 

 
2. Verordnungstext zum Bebauungsplan der Stadtgemeinde Traiskirchen 

Neben der Plandarstellung zur Änderung der 35. Bebauungsplanänderung wird auch der 
Verordnungstext zu den schriftlichen Bestimmungen abgeändert. 

 
IV. STELLUNGNAHMEN 

Im Rahmen der öffentlichen Einsichtnahmefrist vom 27.10.2022 bis 9.12.2022 sind folgende 
Stellungnahmen eingelangt: 

 
1. Stellungnahme der Abteilung WA 1 (Abteilung Wasserrecht) vom 7.11.2022 

Die Abteilung WA 1 (Abteilung Wasserrecht) bezieht sich in ihrer Stellungnahme nicht auf 
einen einzelnen Umwidmungspunkt, sondern verweist allgemein auf die Bestimmungen, dass 
entlang der Gewässer ausreichend breite Betreuungs- und Erhaltungsstreifen frei von jeglicher 
Verbauung gehalten werden sollen.  

 
Dazu wird Folgendes festgestellt: 
Der Stellungnahme der Abteilung WA 1 wurde bereits bisher im bestehenden 
Flächenwidmungsplan entsprochen, als bei Planungen darauf geachtet wird den angeführten 
Bestimmungen zu entsprechen.   

 
2. Stellungnahme der Kallinger Beteiligungs GmbH vom 17.11.2022 

Eine ursprünglich eingebrachte Stellungnahme der Kallinger Beteiligungs GmbH zum 
Änderungspunkt 1.1. vom 17.11.2022, wurde mit Schreiben vom 30.11.2022 zurückgezogen.   
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V. KLARSTELLUNG 

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass der Änderungspunkt 1.4. Änderung 
Baufluchtlinie Sportplatzstraße / Anton Heilegger-Straße in der Plandarstellung leicht adaptiert 
wird, damit es bei der Interpretation der Plandarstellung zu keinem Missverständnis kommt. 
Die Plandarstellung spiegelt weiterhin den Planungswillen wider und soll zur besseren 
Lesbarkeit durch die Darstellungsfelder der Anbauverpflichtung an den Eckpunkten ergänzt 
werden.  

 
VI. VORBEGEUTACHTUNG DURCH DAS AMT DER NÖ-LR 

Zu den beabsichtigten Änderungen des Flächenwidmungsplanes wurde am 16.8.2022 eine 
Vorbesprechung mit der zuständigen Amtssachverständige der Abt. RU 7, 
Dipl.Ing. Heidemarie Rammler durchgeführt.  
Anschließend wurde für die Umwidmungspunkte ein Screening durchgeführt und dabei 
festgestellt, dass die geplanten Änderungen keine wesentlichen Auswirkungen auf die 
Umweltsituation haben. Diese Ergebnisse wurden der Abt. RU-1 des Amtes der NÖ-LR am 
7.10.2022 mitgeteilt. 
Mit Schreiben vom 27.10.2022 wurde seitens der Abt. RU-1 mitgeteilt, dass die vorgelegten 
Abschätzungen als schlüssig, und der Grundlagen- und Erhebungsstand als zutreffend 
erachtet wird und somit die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung entfallen kann. 

 
VII. ZUSAMMENFASSUNG 

Entsprechend dem vorliegenden Erläuterungsbericht und der Behandlung der Stellungnahmen 
sollen die einzelnen Umwidmungspunkte folgendermaßen weiter bearbeitet und kundgemacht 
werden: 
1. Verordnung A: für Flächenwidmungsplan - Änderungspunkte 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 2.1. 

2. Verordnung B: für Flächenwidmungsplan - Änderungspunkte 1.3. 

3. Verordnung C: für Bebauungsplan - Bebauungsvorschrift und Plandarstellung 

Die Kundmachungen dieser Beschlüsse (Verordnung A, Verordnung B, Verordnung C) sollen 
nach Genehmigung durch die NÖ-LR in folgender Form erfolgen: 

 
 

Verordnung A  
(36. FLWPL Änderung - Änderungspunkte 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 2.1.) 

§1  
Auf Grund des § 24 und § 25 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. 3/2015, in der derzeit 
geltenden Fassung wird das örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Traiskirchen 
in den Katastralgemeinden Möllersdorf, Tribuswinkel, Wienersdorf und Oeynhausen 
dahingehend abgeändert, dass die Signaturen und Umrandungen der außer Kraft getretenen 
Widmungs- und Nutzungsarten der betreffenden Flächen auf den zugehörigen Plandarstellungen 
kreuzweise rot durchgestrichen und die Signaturen und Umrandungen der neuen Widmungs- und 
Nutzungsarten rot ausgeführt werden.  
§2  
Die in § 1 angeführte und von der Abteilung für Energie, Ökologie und Nachhaltige 
Stadtentwicklung der Stadtgemeinde Traiskirchen ausgearbeiteten Plandarstellungen, welche 
mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen sind, liegen im Gemeindeamt nach 
Voranmeldung zur allgemeinen Einsicht auf.  
§3  
Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und ihrer 
darauffolgenden Kundmachung mit dem Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden 
Tag in Kraft.  
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Die NÖ Landesregierung hat diese Verordnung gemäß § 24 Abs. 11 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 idgF, mit Bescheid vom ….. genehmigt. 
Diese Verordnung tritt gemäß § 59 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000-10, am 
…... in Kraft. 
 

Verordnung B 
(36. FLWPL Änderung - Änderungspunkte 1.3. ) 

§1  
Auf Grund des § 24 und § 25 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. 3/2015, in der derzeit 
geltenden Fassung wird das örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Traiskirchen 
in der Katastralgemeinde Tribuswinkel dahingehend abgeändert, dass die Signaturen und 
Umrandungen der außer Kraft getretenen Widmungs- und Nutzungsarten der betreffenden 
Flächen auf den zugehörigen Plandarstellungen kreuzweise rot durchgestrichen und die 
Signaturen und Umrandungen der neuen Widmungs- und Nutzungsarten rot ausgeführt werden.  
 
§2  
Die in § 1 angeführte und von der Abteilung für Energie, Ökologie und nachhaltige 
Stadtentwicklung der Stadtgemeinde Traiskirchen ausgearbeiteten Plandarstellungen, welche 
mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen sind, liegen im Gemeindeamt nach 
Voranmeldung zur allgemeinen Einsicht auf.  
 
§3 
Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und ihrer 
darauffolgenden Kundmachung mit dem Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden 
Tag in Kraft.  
Die NÖ Landesregierung hat diese Verordnung gemäß § 24 Abs. 11 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 idgF, mit Bescheid vom ….. genehmigt. 
Diese Verordnung tritt gemäß § 59 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000-10, am 
…... in Kraft. 
 
 

Verordnung C 
(35. BBPL Änderung – Bebauungsvorschrift und Plandarstellung ) 

§1  
Auf Grund des §33 und § 34 Abs. 1 und 2 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. Nr. 3/2015, in 
der derzeit geltenden Fassung, wird hiermit der Bebauungsplan der Stadtgemeinde Traiskirchen 
dahingehend abgeändert, dass an Stelle der in der zugehörigen Plandarstellung des 
Bebauungsplans kreuzweise rot durchgestrichenen Signaturen und Umrandungen, welche 
hiermit außer Kraft gesetzt werden, die durch rote Signaturen und Umrandungen dargestellten 
neuen Bebauungsbestimmungen bzw. Kenntlichmachungen treten. Zudem sind Bestandteil 
dieser Verordnung die schriftlichen Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Traiskirchen. 
 
§2  
Die in §1 angeführte und vom Bauamt der Stadtgemeinde Traiskirchen ausgearbeiteten 
Plandarstellungen und schriftlichen Bebauungsvorschriften, welche mit einem Hinweis auf diese 
Verordnung versehen sind, liegen im Gemeindeamt (Bauamt) während der 
Parteienverkehrszeiten zur allgemeinen Einsicht auf.  
 
§3 
Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem, auf den Ablauf der zweiwöchigen 
Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
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Der Antrag der Referentin wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 22 thermische Sanierung Wr. Neustädterstraße 13 a-e Traiskirchen –

Professionistenleistungen 

 
Referentin: STRin DI Akranidis-Knotzer 
 
Die im Jahr 1995 errichteten Wohnhäuser sollen thermisch saniert werden. Aufgrund der 
sommerlichen Überhitzung sollen auch die Außenanlagen neu gestaltet werden und die Flächen 
nach Möglichkeit entsiegelt werden. 
Für die Sanierung der Wohnhausanlage soll laut Planung, Ausschreibung, Angebotseröffnung 
vom 16.11.2022 sowie den Vergabevorschlägen des Architekturbüros Stingl folgende Firmen zu 
den angeführten Kosten beauftragt werden. 
 
Teil GU (Baumeister, Dachdecker, Fenster, Schlosser, PV, Installateur) 
M&R Globalbau GmbH – 2340 Mödling €  2.932.882,46 
 
Elektroinstallation & Blitzschutz 
Elektro Nigl GmbH – 2514 Traiskirchen €          421.101,00 
 
Innentüren 
Tischlerei Friedl – 2514 Wienersdorf  €          104.040,11 
 
Maler- und Anstreicharbeiten 
Malerei Hauer GmbH – 2500 Baden €             88.560,25 
 
Unvorhergesehenes €             50.000,00 
 
gesamt             €       3.596.583,82 
zuzüglich 20% Umsatzsteuer. 
 
 
Der Antrag der Referentin wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 23 Subventionen  

 
a. Lebenshilfe Baden  

Referent: GR Kroboth 
 

Die Lebenshilfe Bezirk Baden soll für das Jahr 2022 eine Subvention in Höhe von  
 

€ 1.200,00 
erhalten. 
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
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b. Jahressubvention für DFF Dance For Fun  

 
Referent: STR Mag. Ciperle 

 
Der gemeinnützige Tanzverein DFF Dance For Fun ist seit 2019 erfolgreich im Alois Jirovetz-
Haus tätig. Es werden immer mehr Kurse und Workshops angeboten und auch angenommen. 
2022 hat der Verein sogar ein Linedance Herbstfest im Georg Schütz-Saal veranstaltet. Dem 
Verein soll ab 2022 zur teilweisen Bedeckung der monatlichen Ausgaben eine 
Jahressubvention von  
 

€ 400,00 
gewährt werden.  
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  

 
 
c. Zinsenzuschuss  

 
Referent: STR Tod übernimmt für die entschuldigte GRin Pichler 

 
Die Weiterführung des Zinsenzuschusses für ein Darlehen für die Zuweisung einer Ge-
nossenschaftswohnung soll gewährt werden für: 
 
Kozek Daniela und Juranitsch Marc, 
 
bisherige Wohnadresse: 2514 Möllersdorf, Gustav-Mahler-Straße 3/2/18 
neue Wohnadresse: 2514 Wienersdorf, Tribuswinkler-Straße 18-22/2/3 
 
Da sie lt. Mietvertrag innerhalb eines Jahres in die neue Wohnung ziehen und diese auch den 
Richtlinien entspricht, ersuchen sie um Weiterführung des Zinsenzuschusses der bereits 
laufenden Finanzierung trotz Wohnungswechsels. Für den Zeitraum bis zum Neubezug, soll 
die Rückzahlung des Zinsenzuschusses ausgesetzt werden. 
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  

 
 
 
TOP 24 Neubau Freiwillige Feuerwehr Oeynhausen –  Ausstattung 

 
Referent: Bgm. Babler, MSc. 
 
Für den Neubau des Feuerwehrhauses Oeynhausen sollen laut Planung, Ausschreibung, 
Angebotseröffnungen vom 31.8.2022 sowie den Vergabevorschlägen vom Architekturbüro Stingl 
folgende Firmen zu den angeführten Kosten beauftragt werden. 
 
Bestuhlung 
Koller Objektmöbel – 5201 Seekirchen € 25.189,25 
 
Möblierung 
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Tischlerei Graf OG – 2492 Zillingdorf € 58.197,12 
 
Feuerwehrspinde  
Allcklick GmbH – 2511 Pfaffstätten € 23.596,09 
 
gesamt € 106.982,46 
zuzüglich 20% Umsatzsteuer. 
 

 
Der Antrag des Bürgermeisters wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  

 
 

 

TOP 25 Freiwillige Feuerwehren – Ankauf von Notstromaggregaten 

 
Referent: Bgm. Babler, MSc. 
 
Im Zuge von „Blackout“ – Vorbereitungen sollen für die 5 Ortsfeuerwehren Notstromaggregate 
mit einer Dauerleistung von je 150 kVA angeschafft werden. Zusätzlich sollen für die 
Treibstoffbevorratung 5 mobile Tankstellen angeschafft werden um auch eine ständige 
Umwälzung des Treibstoffes zu gewährleisten. 
Neben der stationären Aufstellung im jeweiligen Feuerwehrhaus sollen auch Anhänger mit 
Lichtmasten angeschafft werden, um die Aggregate auch für andere Schadenslagen bzw. 
Veranstaltungen verwenden zu können. Seitens des Niederösterreichischen 
Landesfeuerwehrverbandes bestehen bereits Förderzusagen in der Höhe von max. € 8.500,-- je 
Stromerzeuger. 
Mit der Lieferung, Inbetriebnahme und Einschulung der Stromerzeuger soll die Firma RGE 
GmbH, 2700 Wr. Neustadt zum Preis von  
 

€ 334.400,-- zzgl. MwSt. 
beauftragt werden. 
 
Der Antrag des Bürgermeisters wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 26 Gewerbliche Mietverträge 

 
Referent: STR Zinnbauer 
 
a. Herr Gerhard Kern, 2512 Tribuswinkel A. Afritsch-Gasse 8/31 mietet ab 1.1.2023 

Geschäftsräumlichkeiten in der Schlossallee 5 im Ausmaß von 22,00 m². Zweck der 

Anmietung ist das Unterrichten in Yoga und Qigong. 

 
b. Der ASKÖ AK Traiskirchen ersucht um eine Mietverlängerung des befristeten Vertrages in 

den Räumlichkeiten des Betriebsgeländes Gürtelstraße 31-33. Der Vertrag läuft am 

30.09.2023 aus und soll auf weitere 5 Jahre verlängert werden. 

 
 
Die Anträge des Referenten werden vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
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TOP 27 KALO Kinderabenteuerlabor – Professionistenleistungen und Ausstattung 

 
Referentin: GRin Blum 
 
Im Zuge der Umbauarbeiten des Gebäudes wurde festgestellt, dass die gesamte 
Grundverrohrung sowohl für die Elektroinstallation als auch für die Heizungsinstallation nicht 
verwendet werden kann. Weiters wurden bei einigen Produktgruppen massive Preissteigerungen 
bei Auslieferung an die Stadtgemeinde Traiskirchen weitergeben. 
Die Inneneinrichtung sowie die Ausstattung mussten zum Teil aufgrund von Lieferschwierigkeiten 
bei anderen Herstellern und Lieferanten bezogen werden. Die Kosten wurden zum Teil bei 
anderen Gewerken eingespart bzw. wurde auch aufgrund der Lieferzeiten und des massiven 
Preisanstieges auf die bereits durch den Gemeinderat genehmigte Rutschenanlage verzichtet. 
Die Kosten betragen für: 
 
Elektroinstallationsarbeiten und Leuchten 
Elektro Beyhl GmbH – Traiskirchen € 43.465,61 
 
Heizungsinstallation 
Kopsa GmbH – Traiskirchen € 43.160,53 
 
Malerarbeiten im Außenbereich 
Pospichal – Traiskirchen € 2.922,98 
 
Fliesenleger bzw. Ausgleichsarbeiten 
Stanzl – Bad Vöslau € 1.408,33 
 
Bodenleger bzw. Ausgleichsabreiten 
Gaster – Traiskirchen € 3.821,30 
 
Zaunanlage 
Brix Zaun + Tor GmbH – 7201 Neudörfl € 1.435,44 
 
Werkstattausstattung/Handwerkzeug 
Aurednik GmbH – 1030 Wien € 435,31 
 
Turnbänke und Weichbodenmatten 
Betzold GmbH – 6233 Kramsach € 739,48 
 
Schließanlage 
Chiciuc – 2514 Traiskirchen € 3.827,92 
 
Gartenmöbel 
Connox GmbH – 30159 Hannover € 4.203,66 
 
Einrichtungsgegenstände 
HABA Sales GmbH & Co KG – 96473 Bad Rodach € 3.220,38 
 
Holz für Hochbeete 
Holzhandel Freistätter – 2490 Ebenfurth € 2.878,41 
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Brennofen 
Keramikbedarf Skokan GmbH – 1120 Wien € 2.060,00 
 
Bewegungsraum 
Ullewaeh! GmbH – 23560 Lübeck € 6.600,00 
 
Waschmaschine und Mikrowelle 
Mario Weiss – 2514 Traiskirchen € 1.040,00 
 
Feuerlöscher 
W. Wienerl GmbH – 2351 Wr. Neudorf € 510,50 
 
Rollenrutschbahn 
Sport Thieme  – 4030 Linz € 619,25 
 
Diverse Ausstattungsgegenstände 
IKEA OHG – 2334 Vösendorf € 3.265,04 
 
Diverses Kleinmaterial 
Obi GmbH – 2500 Baden € 1.426,06 
 
gesamt € 127.040,20 
zuzüglich 20% Umsatzsteuer. 
 
 
Wortmeldungen: GR Bmst. Ing. Makoschitz-Weinreich, GR Mag. János und in Beantwortung 
der Bürgermeister und DI Bartlweber  
 
 
Der Antrag der Referentin wird   g e g e n   die   S t i m m e n   von GR Mag. János, GR Bmst. 
Ing. Makoschitz-Weinreich und GR Fischer beschlossen.  
 
 
 
TOP 28 aqua splash – Erneuerung der Umkleidekabinen 

 
Referent: STR Mag. Ciperle 
 
Die über 20 Jahre alten Umkleidekabinen sollen erneuert werden. Die Kosten betragen laut 
Angebot der Firma Desta Stahlmöbel Handels GmbH – 1230 Wien 
 

€ 103.668,92 
 
zuzüglich 20% Umsatzsteuer. 
 
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
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TOP 29 Zustimmungs- und Löschungserklärungen 

 
Referent: STR Mücke 
 
Um Ausstellung einer Löschungserklärung ersuchen: 
 
a) Roland und Karin Magyar, Wiesenfeldgasse 8, 2512 Oeynhausen, für das Vor- und Wie-

derkaufsrecht und das Pfandrecht der Vertragsstrafe in der Höhe von ATS 597.000,-- gem. 

Kaufvertrag vom 21.09.1994. 

 
b) Franz und Eveline Pichler, Fischergasse 28, 2514 Möllersdorf, für das Vor- und Wieder-

kaufsrecht und das Pfandrecht der Vertragsstrafe in der Höhe von ATS 68.800,-- gem. 

Kaufvertrag vom 18.10.1974 sowie für das Pfandrecht der Darlehensforderung in der Höhe 

von ATS 50.000,-- und das Pfandrecht der Konventionalstrafe in der Höhe von ATS 5.000,-- 

gem. Schuldschein vom 16.12.1976. 

 
c) Peter Winkler und Gabriele Prikler, Meisengasse 5, 2514 Traiskirchen, für das Vor- und 

Wiederkaufsrecht und das Pfandrecht der Vertragsstrafe in der Höhe von ATS 574.000,-- 

gem. Kaufvertrag vom 25.02.1997.  

 
d) Ferdinand und Apollonia (†) Schellmann, Industriestraße 65, 2514 Traiskirchen, für das Vor- 

und Wiederkaufsrecht gem. Kaufvertrag vom 05.08.1964. 

 
e) Theodor Knud Tiroch, für das Betriebsgrundstück Gewerbestraße 14, 2512 Tribuswinkel, für 

das Vor- und Wiederkaufsrecht und das Pfandrecht der Kaufpreisrückforderung in der Höhe 

von EUR 85.275,--, sowie das Pfandrecht des Vergütungsbetrages in der Höhe von 

EUR 33.352,-- gem. Kaufvertrag vom 28.09.2012.  

 
f) Harald Glanner, Robert Musil-Gasse 11, 2514 Traiskirchen, für das Vor- und 

Wiederkaufsrecht und das Pfandrecht der Vertragsstrafe in der Höhe von ATS 540.000,-- 

gem. Kaufvertrag vom 29.12.1997. 

 
g) Anton (†) und Eva Wustinger, Josef Ferschner-Straße 18, 2514 Traiskirchen, für das 

Vorkaufsrecht und das Pfandrecht der Darlehensforderung in der Höhe von ATS 50.000,-- 

und das Pfandrecht der Konventionalstrafe in der Höhe von ATS 5.000,-- gem. Schuldschein 

vom 22.12.1978. 

 
h) Johann (†) und Margarete Vetter, Anton Wildgans-Gasse 1, 2514 Traiskirchen, für das Vor- 

und Wiederkaufsrecht gem. Kaufvertrag vom 05.08.1964. 

 
Den o.g. Ansuchen um Löschung von Rechten und Pfandrechten kann entsprochen werden, da 
die Vertragsbedingungen erfüllt bzw. das Darlehen zurückgezahlt wurden. 
 
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
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TOP 30 Wohnungsangelegenheiten  
 
Referent: STR Tod 
 
Folgende Wohnungssuchende werden als Mieter einer Gemeindewohnung vorgeschlagen: 
 
a) Natascha Kramer, 2514 Traiskirchen 

 
b) Dzenita Mulalic-Zourigui, 2514 Traiskirchen 

 
c) Lukas Skopal, 2514 Möllersdorf 

 
d) Kurt Weissenbeck, 2514 Wienersdorf 

 
e) Herbert Staudinger, 2514 Traiskirchen 

 
f) Filfijdin Abazi, 2514 Traiskirchen 

 
g)  Zarife Tekin, 2514 Möllersdorf 

 
h)  Eva-Maria Janecek, Oeynhausen 

 
i) Alexander Reitmayer, Oeynhausen 

 
 
Der Antrag des Referenten wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen.  
 
 
 
TOP 31  Förderung für Hundeabgabe bei Hunden aus dem Tierschutzhaus 
 
Der Bürgermeister verliest den im Anhang befindlichen Dringlichkeitsantrag. 
 
Wortmeldungen: GR Fischer, STR Lojowski und der Bürgermeister 
 
Auf Antrag des STR Lojowski soll die Förderung auch für andere Tiere, für die Abgaben bezahlt 
werden, gelten. 
 
Der Antrag des Bürgermeisters mit der Ergänzung von STR Lojowski wird vom Gemeinderat    
e i n s t i m m i g   beschlossen. 
 
 
 
TOP 32 Teuerungsausgleich für Freiwillige Feuerwehren 
 
Referent: Bgm. Babler,MSc 
 
Der Bürgermeister verliest den im Anhang befindlichen Dringlichkeitsantrag und erklärt diesen. 
 
Wortmeldungen: GR Bmst. Ing. Makoschitz-Weinreich und in Beantwortung der Bürgermeister 
Der Antrag des Bürgermeisters wird vom Gemeinderat   e i n s t i m m i g   beschlossen. 
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Ende der Sitzung: 16:47 Uhr 
 

Gelesen, geschlossen und gefertigt: 
 
 
Die Schriftführer:      Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
Für die SPÖ:       Für die ÖVP: 
 
 
 
 
 
Für die GRÜNEN:      Für die FPÖ: 
 
 
 
 
 
Für die NEOS: 
 


